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No. 9. 1845.Merſeburgiſehe Blätter.
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Mittwoch den 26. Februar.Neunzehnter Jahrgang.
anneeeeeee

Bekanntmachungen.Die erſte Frühjahrscontrollverſammlung der Landwehrleute hieſigen Kreiſes findet am
2. März d. Js. für die 3. Compagnie bei Schladebach und zwar für die Reſerve
und das I. Aufgebot Vormittags von 11 Uhr, für das II. Aufgebot von 41 Uhr ab, und
für die 4. Compagnie bei Mücheln in derſelben Weiſe ſtatt.

Merſeburg, den 20. Februar 1845. Der Königl. Landraths Amts Verweſer
von Seydewitz.

Bekanntmachung. Am 23. d. M. ſind gefunden und an uns abgegeben worden
a) Eine Geldbörſe mit 6 Sgr. 2 Pf. baarem Gelde am Ständehauſe.
b) Ein Schlüſſel auf dem Altenburger Damme.

Dieſe Gegenſtände können von den ſich legitimirenden Eigenthümern im Polizei Bü-
reau in Empfang genommen werden.

Merſeburg, den 24 Februar 1845.

Der M a 9 i ſt r a t.
Städtiſche Verwaltungs-Angelegenheiten.

Conferenz der Stadtverordneten am 7. Februar 1845.
1) Zuvörderſt wird von einem unter den 24. November v. J. erlaſſenen Miniſterial

Reſkripte Kenntniß genommen, in welchem der Magiſtrat zur Abſchaffung der Denuncianten-
Antheile in HundeſteuerContraventionsfällen aufgefordert wird, wodurch denn das für hie
ſigen Ort entworfene Hundeſteuer-Regulativ einer Abänderung unterliegt.

2) Die Bürgerrechtsgeſuche des jetzigen Beſitzers des Gaſthofs zum Stern, Johann
Gottfried Schmidt aus Markranſtädt, des Schön und Schwarzfärbers Ludwig
Chriſt. König, und des Buchhändlers Louis Garcke werden bewilligt.

3) Jn Anerkennung des bisher gezeigten Dienſteifers und der lobenswerthen Führung
des Armendieners Ehrig wird demſelben auf Befürwortung des Magiſtrats eine monatliche
Gehaltszulage von 2 Thalern und der Titel eines Polizei Sergeanten bewilligt.

4) Schon in einem früheren Berichte (Merſeb. Blätt. 1844 Nr. 46.) wurde der Be-
ſchluß mitgetheilt, daß mittelſt einer Vorſtellung an des Herrn Miniſters Grafen von Ar
nim Excellenz ſeitens des Magiſtrats und der Stadtverordneten die Aufhebung der für den
Verkehr der hieſigen Sparkaſſe ſehr unerwünſchten Verfügung vom 13. September v. J.
nachgeſucht werden ſollte. Das betreffende Miniſterial-Reſkript beſtimmt nämlich, daß die
Ausleihung von Sparkaſſenbeſtänden nur gegen Verpfändung ſolcher Papiere zuläſſig ſeyn
ſoll, in denen auch die Beſtände der Sparkaſſe ſelbſt angelegt werden können, alſo von in-
ländiſchen Staatspapieren Pfandbriefen und garantirter Eiſenbahnactien ſo wie von Ob-
ligationen derjenigen Kommune, von welcher die Sparkaſſe errichtet ſey. Jn der vom 16.
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November v. J. datirten Vorſtellung an den Herrn Miniſter des Jnnern wurde zunächſt
hervorgehoben, daß dieſes Verbot der Annahme von Eiſenbahnactien als Pfänder, die Spar-
kaſſe eines wichtigen Mittels beraube, ihre Beſtände nutzbar anzulegen, eine Beſchränkung,
die um ſo fühlbarer werde, je mehr ſich die Gelegenheit zu hypothekariſcher Ausleihung be
reits als unzureichend erwieſen habe, während doch andrerſeits die Kapitalien jetzt größten-
theils in Actien angelegt würden, von denen die durch den Staat garantirten der Mehrzahl
nach bis jetzt nur unvollſtändig vorhanden ſehen. Da überdies weder das Reglement über
die Einrichtung des Sparkaſſenweſens vom 12. December 1838. die Ausleihung von Spar-
kaſſengeldern auf ſolche kurshabende Papiere beſchränkt, welche depoſitalmäßige Sicherheit ge
währen, noch auch die Allerhöchſte Kabinetsorder vom 26. July 1841. die depoſitalmäßige
Sicherheit verlangen da vielmehr nach dem genannten Reglement vom 12. December 1838.
suhb 19 die Aufſicht des Staates über die Sparkaſſen ſich darauf beſchränken ſoll, was die
Geſetzgebung hinſichtlich der Aufſicht über andere Kommunal Jnſtitute vorſchreibt, und kein
Geſetz exiſtirt, welche die Kommunalbehörden bei Ausleihung der der Kommune oder deren
Jnſtituten gehörigen Gelder, von einer Genehmigung der Staaksbehörden abhängig macht,
ſondern die ſtädtiſchen Behörden in dieſer Beziehung nach eigner pflichtmäßiger Ueberzeu-
gung ſelbſtſtändig verfahren dürfen ſo entbehren die in dem Reſkripte vom 13. September
v. J. ausgeſprochenen Beſchränkungen des Sparkaſſenverkehres zu ihrer Gültigkeit und
Rechtsbeſtändigkeit auch desjenigen legislatoriſchen Ausdrucks, der in Anſehung der Auslei-
hung auf Hypotheken keinesweges vermißt wird. Handle es ſich aber um Sicherheit von
Papieren ſo ſey es einleuchtend, daß es eine abſolute Sicherheit eben ſo wenig gebe, als
eine abſolute Unſicherheit. Auch abgeſehen etwa von politiſchen Stürmen, bilden ſelbſt mit-
ten im Frieden nicht einmal die vom Staate ausgegebenen oder von demſelben garantirten
Papiere hiervon eine Ausnahme. Die preußiſchen Staatsſchuldſcheine ſeyen unlängſt unter
ihren Nominalwerth gefallen und über den event. Kurs derſelben, wenn zu der Zinſenre-
duction noch die Unannehmlichkeit der Ausloſung hinzugetreten ſeyn werde, laſſe ſich noch
gar Nichts beſtimmen. Daher würden Actien, obgleich denſelben Schwankungen unterwor-
fen, doch wegen des höheren Zinſengenuſſes und der Ausſicht auf eine Dividende von Kapi-
taliſten vorzugsweiſe benutzt. Auch die Frage, ob eine Ausleihung eine ſichere ſey, könne
hiernach im Allgemeinen nur ungenügend, müſſe vielmehr immer in eoncreto beantwortet
werden. Nur auf dieſem Wege laſſe ſich eine wirkliche Sicherſtellung erreichen und ein mög-
licher Nachtheil des Gläubigers vermeiden, wie denn auch das Geſetz ſelbſt, durch die Worte
„und auf andere völlig ſichere Art“ die Ausleihung in jedem einzelnen Falle von dem pflicht-
mäßigen Ermeſſen der verwaltenden Behörde abhängig macht. Von dieſer Pflichtmäßigkeit
ſey man bei hieſiger Sparkaſſe niemals abgewichen. Auf Papiere von ſehr ſchwankendem
Kurſe fey überhaupt nie Etwas dargeliehen worden. Auf andere, ohne Rückſicht auf die
Höhe des Kurſes, habe das Darlehn niemals den Nominalwerth überſtiegen, alſo bei einem
Kurswerthe von 120 bis 189 niemals mehr als 100 Thaler betragen. Bei allen derartigen
Ausleihungen wurde überdies eine eintägige Aufkündigung bedungen und in die Schuld-
ſcheine die ausdrückliche Verpflichtung der meiſt wohlhabenden Schuldner aufgenommen,
wenn durch den Verkauf der verpfändeten Papiere das erborgte Kapital und die fällig ge-
wordenen Zinſen nicht gedeckt werden ſollten, das Fehlende unter Verpfändung ihres gegen-
wärtigen und zukünftigen Vermögens, ohne Weiteres baar einzuzahlen. Weit entfernt alſo,
mit den Geldern der Kommnune ſich in gewagte Spekulationen zu verirren, müſſe man doch
wünſchen daß Nachtheile für die Sparkaſſen durch Verwaltungsmaßregeln nicht herbeige-
führt würden daß man nicht genöthigt werde, ſich in anderen Schranken als denen des
Geſetzes zu bewegen und das eigne Ermeſſen der Kommun bei Verwaltung von Jnſtituten,
für deren Sicherheit ſie die Garantie übernehmen, nicht in allzu enge Feſſeln geſchlagen werde.

Es erfolgte hierauf unter dem 15. December v. J. von des Herrn Miniſters Excellenz
ein abſchlägiger Beſcheid, von welchem die Verſammlung nunmehr Kenntniß nahm. Das

betreffende Schreiben ſucht die Conſequenz des Reſkripts vom 13. September aus den beſte
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henden Verordnungen über die Staatsaufſicht bei Ausleihung von Kommunal und reſp.
Sparkaſſengeldern näher zu erweiſen, fügt jedoch hinzu: „es ſey keinesweges beabſichtigt
worden, unter allen Umſtänden auf ſofortige Auflöſung der in Beziehung auf ſolche Actien c.
beſtehenden Verhältniſſe zu dringen ſondern die Königl. Regierung habe die ausdrückliche
Weiſung erhalten, Alles zu vermeiden was auf den Verkehr nachtheilig einwirken könnte,
und zu dieſem Ende angemeſſene Friſten, behufs der allmäligen Auflöſung ſolcher Verhält
niſſe zu bewilligen.“

Obgleich die Verſammlung von der Richtigkeit der in dieſem Beſcheide ausgeführten
Deduction ſich zu überzeugen nicht vermochte, ſo fand doch der Vorſchlag, dieſe Angelegen-
heit zum Gegenſtand einer Petition an den jetzt verſammelten Provinzial- Landtag zu ma-
chen, aus erheblichen Gründen keinen Anklang, und wurde beſchloſſen, von weiteren Schrit
ten abzuſtehen.

5) Die durch unſern Deputirten einzureichenden Petitionen der Stadt Merſeburg wur-
den von der Verſammlung nunterzeichnet.

Die Redactions-Deputation.

(139) Vorladung zum Liquidationstermine.
Nachdem über den Nachlaß des am 3. April v. Js. verſtorbenen hieſigen Leinewebermei-

ſters Johann Gottlob Schnicke und über den ſeiner am 7. Oktober v. Js. hier verſtorbe
nen Wittwe Chriſtiane Friederike geb. Albert oder Alberts erbſchaftlicher Liquidationspro-
zeß eröffnet worden, werden alle unbekannte Nachlaßgläubiger vorgeladen, in dem für ſie an
ſtehenden Liquidationstermine

am 2. May 1845 Vormittags 10 Uhr
vor dem Herrn Land und Stadtgerichts- Rath Schäfer in unſerm Geſchäfts Locale perſön-
lich oder durch einen der hieſigen, mit Vollmacht und Jnformation zu verſehenden, Juſtiz-
eommiſſarien Grumbach, Klinkhardt oder Böhme ihre Forderungen anzumelden und nachzu-
weiſen widrigenfalls ſie aller etwaniger Vorrechte für verluſtig und mit ihren Forderun-
gen an dasjenige, was nach Befriedigung der ſich meldenden Gläubiger von der Maſſe noch
übrig bleiben möchte, verwieſen werden müſſen.

Auch werden die unbekannten Erben der Wittwe Schnicke, welche aus Döllnitz gebür-
tig geweſen iſt, aufgefordert, ſich bis dahin bei uns zu melden.

Merſeburg, den 18. Januar 1845.
Königl. Land- und Stadtgericht.

(172) Offener Arreſt.Nachdem über den Nachlaß des am 3. April 1844 hier verſtorbenen Leinwebermeiſters
Johann Gottlob Schnicke, und ſeiner am 7. October 1844 verſtorbenen Wittwe Chriſtiane
Friederike geborne Albert erbſchaftlicher Liquidationsprozeß eröffnet worden, werden Alle, die
zu jenen Nachläſſen gehörige Gelder, Sachen, Effecten, oder Brieſfſchaften hinter ſich haben,
aufgefordert, ſolche binnen 14 Tagen bei uns zum depositum zu offeriren da ſie ſonſt der
ihnen daran zuſtehenden Pfand oder anderen Rechte, die ihnen bei der Einlieferung vorbe-
halten bleiben für verluſtig erachtet werden, und die Aushändigung an andere Perſonen
für nicht geſchehen angenommen wird.

Merſeburg den 30. Januar 1845.
Königl. Preuß. Land- und Stadtgericht.

(1405) Nothwendige Subhaſtation. Das in dem Dorfe e sub Nr.
66. belegene den Karl Heinrich Heſſelbarthſchen Eheleuten gehörige, auf 125 T

den 17. März 1845 Vormittags 11 Uhr

lr. taxirte
Wohnhaus ſoll
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in unſerm Geſchäftslokale im Wege der nothwendigen Subhaſtation verkauft werden. Taxe
und Hrypothekenſchein liegen in unſerer Regiſtratur zur Einſicht bereit.

Lützen, den 16. November 1844.
Königl. Gerichts-Commiſſion.

(246) Lieferung von Faſchinen etc. für die Thüringiſche Eiſenbahn.
Die Anlieferung der zum Bau eines Packwerks in dem Sct. Gotthardtsteiche bei Mer

ſeburg erforderlichen Materialien, als
3843 Schock Faſchinen (Reisbündel) von Pappel oder Weidenholz, 9 bis 10 Fuß lang,

10 bis 12 Zoll ſtark,
684 Schock Bindeweiden
2563 Schock Pfähle à 4 Fuß lang, 13 bis 2 Zoll ſtark,
49 Schock weidene Faſchinen (Nätherreis) à 10 Fuß lang, 10 bis 12 Zoll ſtark,

1474 Schock Pfähle à 25 bis 3 Fuß lang, 11 bis 2 Zoll ſtark,
ſoll an geeignete Unternehmer theilweiſe oder im Ganzen verdungen werden, welche die nä-
heren Bedingungen, in Merſeburg bei dem Herrn Sections- Ingenieur Lehmann, in Halle
bei dem Unterzeichneten, einſehen und ihre Offerten verſiegelt und gehörig bezeichnet, bis
zum 15. März d. Js. Vormittags 10 Uhr bei mir abgeben wollen.

Halle, den 21. Februar 1845. Der Abtheilungs- Jngenieur Garcke.

(208) Auecetion in Geuſa bei Merſeburg.
Jm Auftrage des Patrimonial- Landgerichts hier ſollen durch den Unterzeichneten, die

zum Nachlaſſe des Chriſtian Köcke gehörigen Möbeln, Haus und Wirthſchafts auch Acker-
geräthe, darunter 1 Rennſchlitten, 1 Rüſtwagen, 1 Hamburger Wagen, ſo wie ſämmtliche
Kleidungsſtücke, Wäſche, Betten, Pferde, Rind, Schweine-, Schaaf und Federvieh, Ge
treide- und Stroh- Vorräthe, auf
den 6. und 7. März dieſes Jahres, jedesmal von Vormittags 9 Uhr an,

im Köckeſchen Gute zu Geuſa öffentlich meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft
werden.

Merſeburg, den 12. Februar 1845. Zſchüſchner, Actuar.
h el Auktion. Auf Verfügung des Königl. Wohllöblichen Land- und Stadtge-

richts ſollen
den 8. März d. J., Vorm. von 9 Uhr an, auf dem Rathhauſe,

mehre Nachlaß u. a. Effekten, als
Möbeln, Hausrath, Betten, Leib und Bettwäſche, Kleidungsſtücke, Uhren, (gold.
Petſchaft,) 1 Pfeifenhalter, 1 Waſchkeſſel, 1 Getreidefege von Draht und Weidenruthen,

gegen ſofortige Zahlung, an den Meiſtbietenden verkauft werden.
Merſeburg, den 24. Februar 1845. Nagel, Auect.
(242) Holz Auction. Sonnabend den 1. März Nachmittags 2 Uhr, ſoll in

dem Löſſener Eichholze eine Quantität Abraumhaufen Hauſpäne, Stöcke und eine Anzahl
Pfoſten, meiſtbietend verkauft werden.

(231) Ein moderner, gut erhaltener, ganz verdeckter Kutſchwagen mit ei-
ſernen Achſen Glasſcheiben und allen praktiſchen Bequemlichkeiten, ein wenig gebrauchter,
grün neu lackirter leichter und dennoch geräumiger Kaſtenſchlitten und ein Harzer, ab-
geſtimmtes Schellengeläunt, auf modernen Kreuzkiſſen für zwei Pferde, ſind hier zu ver-
kaufen, wo? ſagt die Expedition dieſer Blätter.

(234) Verkauf. Neun fette Schweine verkauft das Rittergut Bündorf bei Merſeburg.
(245) Verkauf. Eine neumelkende Kuh verkauft das Rittergut Benndorf bei

Merſeburg.
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(240) Verkauf. Jn der Schmalengaſſe bei dem Oeconom Wirth ſteht ein zwei

ſitziger Schlitten mit einer Decke zu verkaufen.

(243) Wagen- Verkauf. Ein neuer ſtarker einſpänniger Leiterwagen mit eiſernenAchſen ſtehet zu verkaufen bei dem Schmiedemeiſter Lorenz in der Breitenſtrage

(235) Verpachtung. Ich bin geſonnen meine zum 1. Januar 1846 pachtlos wer
denden Feldgrundſtücke, auf anderweite 6 Jahre, und zwar in einzelnen halben Hufen und
Viertellanden zu verpachten.

Die näheren Bedingungen des Pachts, ſo wie die genaue Beſchreibung der einzelnen
Grundſtücke, liegen täglich bei mir zur Einſicht bereit, und werden Pachtliebhaber hierdurch
eingeladen, ſich baldigſt bei mir zu melden.

Merſeburg, den 22. Februar 1845. J. W. Tauchert.
(232) Vermiethung. Ein Familienlogis ſteht beim Gärtner Bauer sen. in der

Altenburg zu vermiethen und kann zum 1. April er. bezogen werden.

(233) Logis-Vermiethung. Jn der Gotthardtsſtraße Nr. 101. ſtehet ein Logis
mit oder ohne Meubels an eine einzelne Perſon von jetzt ab zu vermiethen.

Merſeburg, den 24. Februar 1845.

(230) Leonhart Müller,
Mehlwaarenfabrikant aus Erfurt.

wird am 26. Februar E. hier eintreffen und empfiehlt ſich einem geehrten Publikum, ſowie
ſeinen hochgeſchätzten Kunden insbeſondere mit feinen Mehlwaaren eigner Fabrik, als Ma
caroni, Façon-, Vand und Fadennndeln Eier-, Perl- und andere Sorten Graupen;
Gries, Sago und beſten Senf. Sein Logis iſt im Gaſthof zum Ritter, Zimmer No. 3.
Sein Aufenthalt wird 5 bis 6 Tage dauern.

(251) Bei Fr. Bartholomäus in Erfurt iſt erſchienen und vorräthig in der
Nulandt'ſchen Buchhandlung (L. Garcke) in Merſeburg:

Die geometriſche Zuſchneide- Kunſt

für Damen Kleidermacher und Nätherinnen
und Damen, die ihre Kleider ſelbſt anfertigen wollen,

Preis 15 Sgr. oder 54 Fr. rheinl.
Enthält: Die Lehre vom Maaßnehmen, dem Gebrauch des ReductionsSchema's für

alle Arten von Kleidermuſtern.
Vier Tafeln mit 60 zehnfach verkleinerten Muſtern moderner Kleider, Ueberröcken,

Spenzer, Reitkleidern, Corſets, Paletots, Twine-Mänteln e.
Drei große Tafeln mit 10A Muſtern in natürlicher Größe, vom kleinſten Mäd-

chen bis zur größten und ſtärkſten Dame.
Eine große Tafel mit 35 Reductionsmaaßen für jede beliebige Körpergröße.
Nach den beſten Pariſer Muſtern übertragen von

Heinrich Diete, vormals Zuſchneider in Paris.

(239) Anzeige. Gruündlichen Unterricht im Stricken, Nähen u. a. weiblichen Ar
beiten ertheilt Unterzeichnete. Aeltern die geſonnen ſind, mir ihre Kinder anzuvertrauen, ha
ben ſich gefälligſt zu melden bei Emilie Herzau geb. Gründling, Ober Altenburg Nr. 790.

(238) Dresdner Malz-Vonbons und Malz-Syrup erhielt wiederum friſche
Zufuhr, und empfiehlt beſtens Franz Schwarz, Markt „Stadt Berlin.“



70

(193) Das Kleider- Magazin
von Philipp Gaob sen. u Merseburg,

Götthardtsstrasse No. 151. und Markt No. 13.,
empfiehlt alle Gattungen von Kleidungsſtücken, ſo wie die ausgeſuchteſten Schnitt und
Manufactur- Waaren in neueſter Facon und modernſtem Geſchmack. Jndem ein Preis-
Verzeichniß hier beigefügt iſt, bittet daſſelbe einen hohen Adel, wie auch das hieſige und
auswärtige verehrte Publikum ergebenſt, dieß berückſichtigen und es mit recht zahlreichen
Aufträgen und Beſtellungen gütigſt beehren zu wollen jederzeit wird das Beſtreben deſſelben
ſeyn, den Wünſchen Hochdeſſelben völlig zu entſprechen, und prompt und reell zu bedienen.

Preis-Verzeichniß:
1) WinterPaletots Burnus und Twin à Stück 8 Thlr. Sgr. bis 16 Thlr.
2) Tuchröcke von inländiſchem Tuch mit Kamelottfutterà Stck. 6 12
3) desgleichen von niederländiſchem Tuch à Stück 12 2 218
4) Beinkleider von Bukskin und Tuch à Paar 25 e 65) Weſten in Pique, Tuch, Kaſimir, wollenen franzöſiſchen,

ſeidenen, Atlas, Sammet und andern Stoffen, à Stüch 20 e A4
6) Haus-, Schlaf, Comtoir- und Reiſeröcke in verſchiedenen

Stoffen, wattirt und unwattirt, à Stück 1 25 87) Sommer- Paletots Twin und Sommerröcke in ver-
ſchiedener Auswahl, à Stück. 1 158) Sommerbeinkleider in großem Lager, neueſten und
modernſten Muſtern und Facon, à Stück 5 20 a 41

Alles für Erwachſene, die Preiſe der Kinderanzüge ſind billiger geſtellt.
9) Alle Sorten Sommerbeinkleiderzeuge werden im Ganzen und Einzelnen zu den billig-

ſten Preiſen, à Elle 14 breit 3 Sgr. bis 1 Thlr., verkauft.
er c

(241) Handlungs-Anzeigen. Gebrauchte reine Weinflaſchen kauft, und bezahlt
bei großen Parthieen am beſten L. A. Weddy am Markt.

Zum Lackiren des Leder und Eiſenzeuges an Kutſchen und Geſchirr u. ſ. w. empfehle
ich meinen Leder und Eiſenlack, welcher ſchnell trocknet, und einen ſchönen ſchwarzen halt-

baren Glanz giebt. L. A. Weddy.Grog und PunſchEſſenz von Rum und Arac mit Citronen, und PunſchEſſenz mit
Ananas und Rum in beſter Waare, eigner Fabrik, empfehle ich unter Zuſicherung der bil-

ligſten Bedienung. L. A. Weddy.(250) So eben kamen wieder in den einzig rechtmäßigen Ausgaben an:
Joh. Ronge An meine Glaubensgenoſſen und Mitbürger 23 Sgr. An die katholi-

ſchen Lehrer I Sgr. Rechtfertigung 3te Auflg. 74 Sgr. An die niedere katho-
liſche Geiſtlichkeit 27 Sgr. Portrait Ronge's à 23 Sgr., 10 Sgr., 15 Sgr.
Schneidemüllerlied 2 Sgr.

Nulandt'ſche Buchhandlung (L. Garcke) in Merſeburg.
(229) Bekanntmachung. Es wurde am 6. d. M. Jemand vom Unterzeichneten,

als die Jagd ſchon geſchloſſen war, mit der Flinte in der Koppeljagd geſehen, doch iſt bei
Nennung des Namens eine Verwechſelung geſchehen, denn es war nicht Herr Keil aus Ra-
ſchewitz, ſondern einer, bekleidet: mit einem grauen Tuchmantel, ein Paar Aufſchlageſtiefeln,
einer Pelz oder Plüſchmütze, und nicht zu langen Doppelflinte. C. Hauenſtein.

(282) Die nächste Versammlung des hiesigen Gewerbe- Vereins ne
Sonnabend den 4. März c. statt, und nimmt um 7 Uhr Abends ihren Anfang

Das Directorium.

e See e
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Theater in. Merſeburg.
Donnerstag den 27. Februar: Auf vielſeitiges Verlangen zum Zweitenmal Der Wild-

ſchütz, komiſche Oper in 3 Akten von Lortzing.
Freitag den 28. Februar: Zum Erſtenmal Köck und Juſte, Liederpoſſe in 1 Aet von

W. Friedrich. Hierauf: Der Lügner und ſein Sohn.
Sonntag den 2. März: Guſtav Adolph in München, hiſtoriſches Schauſpiel in

5 Akten von Charl. Birch-Pfeifer.
Montag den 3. März Zum Erſtenmale Carlo Broſchi oder des Teufels-Antheil,

komiſche Oper in 3 Acten nach Scribe von Auber.
P Die feſtgeſtellten Spieltage in der Woche ſind: Sonntag, Montag, Don-

nerstag und Freitag. E. Bredow, Theater Director.

(244) Concert- Anzeige. Sonntag den 2. März wird im Bürgergarten Salon
Concert ſtattfinden.
pourri von Morelly. Anfang 34 Uhr.

Zur Aufführung wird kommen Buntes aus der Zeit, großes Pot-
J. F. Braun.

(249) Geſuch. Einige gut gehaltene Tiſche, worunter ein Klapptiſch, werden bal
digſt zu kaufen geſucht. Wo? ſagt die Erpedition dieſer Blätter.

(236) Geſuch. Zwei Dreſcherfamilien finden zum 1. April Wohnung und Arbeit
auf dem Rittergut Blöſien.

(237) Geſuch. Ein unverheiratheter Hofemeiſter mit guten Atteſten verſehen, findet
ſogleich einen Dienſt auf dem Rittergut Blöſien.

Maxrktpreiſe der letzten Woche.
Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf.

Weizen 1 16 bis 1 20Roggen 1 7 64 bis S 9
Der Gehängte.

Folgender Vorfall hat ſich vor längerer Zeit
in Böhmen zugetragen. Jn der Nähe einer
einſam liegenden Mühle befindet ſich das Hoch-
gericht eines Landſtädtchens. Ein Dieb wird
gehängt nachdem er nach Sonnenuntergang
abgenommen war entfernen ſich die Waſer-
knechte, um das Hinrichtungsgeld in einer
Schenke zu verzehren. Darüber vergehen Stun
den. Die Nachtkühle, der fallende Thau er-
friſchen die Lebensgeiſter des mangelhaft Gerich
teten.
Knieen über das Feld und gelangt zur Mühle.
Die Thür iſt offen, der Knappe eingeſchlafen,
die Treppe frei in der Stube des Müllers fin
det er ein Paar Stiefeln. Der Müller erwacht
über das Geräuſch der Dieb entflieht Jener
greift nach der Flinte und ſchießt Dieſer fällt.
Der raſchen That folgt Reue, Mühlherr und

Er raft ſich auf, eilt mit ſchlotternden

Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf.

Hafer 18 9i bis 22 6
Knappe eilen hinaus der von hinten in die
Bruſt Geſchoſſene haucht eben den letzten Seuf-
zer aus. Die Wunde unterſuchend, entdecken
ſie den Strang, die leere Richtſtätte und die zu
rückgelaſſenen Spaten deuten den Zuſammen-
hang, und ſie bringen den Todten wieder unter
den Galgen. Gegen Morgen erſt finden ſich
die Waſerknechte wieder ein, um die Grube für
den Hingerichteten zu graben. Aber, o Wun-
der, der Hingerichtete hat jetzt Stiefeln an.
Die erſchrockenen Büttel entlaufen, um ihren
Meiſter zu rufen. Der Strick bezeugt, daß
über die Perſon gar kein Zweifel ſtatthaft iſt,
die Mehlkruſte auf den Stiefeln weiſt auf die
Mühle hin der Leichnam aber bleibt unbegra
ben und die richterliche Unterſuchung beginnt.
Wie iſt der gehängte Dieb zu des Müllers Stie-
feln gekommen? Der Kreisphyſikus, der ſich den
Leichnam erbeten hat, entdeckt endlich den Her
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gang in der Rückenwunde, und der Müller ge
ſteht den unvorſätzlichen Todſchlag an einem
Gehängten.

Wer iſt ein größerer Herr?
Der König Max von Baiern war ſeiner

Zeit ein gar leutſeliger Regent. Wenn man
doch einmal durchaus ſchon auf dieſer Welt ſe
lig ſeyn will, ſo iſt am beſten leutſelig das iſt
beſſer als hochſelig, denn da iſt man ſchon ge-
ſtorben und beſſer als redſelig, denn dabei
kommt nichts heraus als eben ein Mund voll
Wind. Alſo der König Max kommt einmal
auf ein Dorf, und unterhält ſich mit dem
Schultheiß:

„Wie geht's, wie ſteht's?“ fragt er.
„Königliche Majeſtät, ich bin ein größerer

Herr, als Sie,“ antwortete der Schultheiß.
„Wie iſt das zu verſtehen
„Ja, ſehen königliche Majeſtät, wenn Sie

etwas befehlen ſo geſchiehts ich muß aber zehn
Mal befehlen bis etwas geſchieht, alſo habe
ich mehr zu befehlen, und wer mehr zu befehlen
hat, iſt ein größerer Herr.

König Max merkte ſich das, und verſchaffte
den Anordnungen der Schultheißen mehr Nach

druck. Gevattersm.
Viel Geſchrei und wenig Wolle.

Menſchen, die immer einen ganzen Haufen
voll zu ſchwatzen haben beſitzen oft nur we-
nige Gedanken im Kopfe, ſie laſſen ſie aber
leicht aufſpazieren. Gedankenreiche Menſchen
kommen dagegen oft viel ſchwerer zu Wort.
Die Leute kommen viel ſchneller aus der Kirche,
wenn ſie leer geweſen iſt, als wenn ſich ein gro-
ßes Gedränge an der Thüre befindet.

Widerſprüche unſerer Zeit.
Zu keiner hat man ſo wenig geglaubt, wie

in der jetzigen, und doch gab es noch nie ſo viele
Gläubiger als eben jetzt. Zu keiner Zeit
konnte man ſo ſchnell von einem Orte zum an
dern kommen, als in der jetzigen, und doch ſchrei
tet die Welt ſo langſam vorwärts. Zu kei-
ner Zeit gingen ſo viele Menſchen durch, wie
in derjetzigen, und doch können ſo wenige fort
kommen. Zu keiner Zeit gab es ſo viele
ſchwerfällige Stücke, wie in der jetzigen,
und doch fiel auch nie ſo leicht eines durch,
wie eben jetzt.

(CEingeſandt.)
Es iſt wohl ſehr zu wünſchen, daß einige

der Herren welche das hieſige Theater beſu-
chen, ſich während der Vorſtellungen etwas ru-
higer verhielten und ihre Kritik lieber nach
dem Ende derſelben oder in den Zwiſchenak-
ten zum Beſten gäben denn unmöglich kann
es den ſie Umgebenden, welche mit beſchei
denen Anſprüchen kamen, angenehm ſeyn,
fortwährend geſtört zu werden.

Da wir nicht verlangen können, von Künſt-
lern, wie in Berlin, Leipzig und andern gro-
ßen Städten, unterhalten zu werden, von de-
nen einzelne Mitglieder über 1000 Thlr. Gage
beziehen, ſo wäre es wohl beſſer, beſagte Her
ren blieben lieber weg, und überließen es den
minder Verwöhnten, die Leiſtungen der Bre-
dowſchen Geſellſchaft zu beurtheilen, und ih-
nen gerechte Anerkennung widerfahren zu laſſen.

Charade.Es iſt die erſte mit Dir unbedingt,
Sabald nur die zweite zum Herzen Dir dringt
Und haſt dieſe zweite Du ſelbſt Dir gegeben,
Dann biſt Du das Ganze der Menſchheit geweſen.

Auflöſung der dwiſylage Charade im vorigen Stück:
onathan.

Künftigen Sonntag predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langer;

Nachm. Herr Adj. Backs.
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreich;

Nachm. Herr Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Cand. Ulrich.
Altenburger Kirche Herr Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Getrauet: der Buchbindermeiſter Volkmann

mit Jgfr. C. E. Kühn von hier.
Stadt. Geboren: dem Seilermeiſter Günther eine

Toiter dem Schuhmachermeiſter Leibner ein Sohn dem
Zimmergeſellen Schneider eine Tochter dem Zimmergeſellen
Hübner eine Tochter einer ledigen Perſon ein Sohn.
Geſtorben: die Ehefrau des Mühlknappen Böhme im
43. Jahre, an Bruſtwaſſerſucht die Ehefrau des Maurer
geſellen Heegner im 29. Jahre, an Bruſtkrankheit der ein-
zige Sohn des Portraitmaler Naumann, im 5. Jahre, an
Gehirnentzündung ein unehel. Sohn 4 Tage alt, an
Krämpfen.

Neumarkt. Paeat.
Altenburg. Geboren: dem Faktor Schubert in

der Schreiberſchen Fabrik ein Sohn. Geſtorben: die
hinterl. älteſte Tochter des Schauſpielers und Einwohners
Neuburg in Danzig, 23 J. 3 M. alt, an Verzehrung.
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